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Erwägungen

E. 1
Mit Verfügung und Beschluss vom 24. Januar 2025 trat die III. Strafkammer des
Obergerichts des Kantons Zürich auf das Ausstandsgesuch von A.________ gegen den
fallführenden Staatsanwalt im kantonalen Strafverfahren xxx nicht ein. Gegen diesen
Beschluss meldete A.________ mit Eingabe vom 15. Februar 2025 Berufung an und reichte
am 25. Februar 2025 eine Berufungserklärung ein. Mit Präsidialverfügung vom 11. März
2025 trat die II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich auf die Berufung nicht
ein. Zur Begründung führte sie aus, bei der Verfügung und dem Beschluss der III.
Strafkammer des Obergerichts Zürich vom 24. Januar 2025 handle es sich um einen
kantonal letztinstanzlichen Beschwerdeentscheid über ein Ausstandsgesuch betreffend
einen Staatsanwalt im Sinne von Art. 59 Abs. 1 lit. b StPO . Ein solcher Entscheid sei der
Berufung nach Art. 398 ff. StPO nicht zugänglich, weshalb auf das Rechtsmittel in
Anwendung von Art. 403 Abs. 1 lit. b StPO nicht einzutreten sei.

E. 2
Mit Eingabe vom 12. Mai 2025 führt A.________ Beschwerde in Strafsachen und
subsidiäre Verfasssungsbeschwerde gegen die Präsidialverfügung vom 11. März 2025. Es
wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.

E. 3
Die Beschwerde ist nur im Rahmen des Streitgegenstands zulässig. Dieser wird durch das
Anfechtungsobjekt, d.h. den angefochtenen Entscheid, und die Parteibegehren bestimmt,
wobei der angefochtene Entscheid den möglichen Streitgegenstand thematisch begrenzt (
BGE 142 I 155 E. 4.4.2 mit Hinweisen). Gegenstand des vorliegenden Verfahrens kann
somit nur die Frage bilden, ob die Vorinstanz wegen Unzulässigkeit des Rechtsmittels zu
Recht auf die Berufung der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist. Vorliegend beantragt
die Beschwerdeführerin mit sämtlichen Verfahrensanträgen eine Neubeurteilung ihres
Ausstandsgesuchs, das sie gegen den fallführenden Staatsanwalt gestellt hat und auf das die
III. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich mit Verfügung und Beschluss vom
24. Januar 2025 nicht eingetreten ist. Diese Anträge liegen nach der vorgenannten
Rechtsprechung ausserhalb des Streitgegenstands, weshalb sich die Beschwerde insoweit
als offensichtlich unzulässig im Sinne von Art. 108 Abs.1 lit. a BGG erweist. Dies gilt auch,
soweit die Beschwerdeführerin Bezug auf frühere Beschwerdeentscheide des Obergerichts
des Kantons Zürich über frühere Ausstandsgesuche ihrerseits nimmt. Diese liegen
offensichtlich ausserhalb des vorliegenden Streitgegenstands.

E. 4
Soweit die Beschwerdeführerin sodann im Zusammenhang mit früheren
Ausstandsverfahren undokumentierte und deshalb unzulässige Absprachen zwischen



Mitgliedern des Obergerichts des Kantons Zürich und des Bundesgerichts moniert, erweist
sich die Beschwerde als querulatorisch und als unzulässig (vgl. Art. 108 Abs. 1 lit. c BGG ).
Dasselbe gilt in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer
Beschwerdebegründung erneut aufgeworfene Frage, ob gegen einen Ausstandsentscheid
einer kantonalen Beschwerdeinstanz im Sinne von Art. 59 Abs. 1 lit. b StPO eine Berufung
erhoben werden kann. Diese Frage hat das Bundesgericht bereits in seinem die
Beschwerdeführerin betreffenden Urteil 7B_72/2025 vom 15. August 2025 in E. 3.4.2
beantwortet und verneint, weshalb sich die erneute Rüge derselben Frage ohne Angabe
neuer Argumente als querulatorisch erweist.

E. 5
Auf die Beschwerde in Strafsachen und die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ist aus den
genannten Gründen im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG nicht
einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin
kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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